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Baureferat                                                                                    V/TfA/StrN/Gi 
 

I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 
Gremium Bauausschuss  

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 27.04.2005 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge Sitzungs-

termin einst. angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1        

2        

3        

 
Betreff Ausbau des Gewendewegs Projektgenehmigung gem. Ziff. 2.5 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben  

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
30.03.2005 

Anlage  
Entwurfsplanung 

 
Beschlussvorschlag   Die Vorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.  Die Projektgenehmigung zum Ausbau des Gewendewegs bis zur östlichen Grenze des Anwesens 61  wird erteilt.          
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Sachverhalt 
 Der Gewendeweg ist im Bereich der Anwesen 63 bis 65 im Teilausbau hergestellt. Das heißt, die Fahrbahn ist zwar bituminös befestigt, jedoch fehlt die 4 cm dicke Verscheißschicht aus Splittmastix. Um Schäden am Fahrbahnbelag zu vermeiden, ist die Herstellung dieser Deckschicht unbedingt erforderlich. Im Anschlussbereich (bei Anwesen Nr. 61) ist derzeit noch kein Ausbau vorhanden, was nach Angabe des Bauhofes zu erhöhten Unterhaltungsaufwendun-gen führt. Aus städtebaulicher Sicht kann einem endgültigen Ausbau bis zur östlichen Grenze des Anwesens Gewendeweg 61 zugestimmt werden.   Nachdem die Abrechenbarkeit der Straße auch mit dem geplanten Ausbau nicht gegeben ist, und die wesentlichen Grundzüge der Bebauungspläne Nr. 310 und 310a nicht berührt sind, war die Notwendigkeit der Durchführung einer Bürgerbeteiligung und die Beschlussfassung der Vorplanung entbehrlich.  Die Fahrbahn wird bestandsorientiert mit einer Breite von 6,00 m fortgeführt. Auf der Südseite wird ein Gehweg errichtet, wobei der vorhandene Zaun nicht verändert werden soll. Der Grunderwerb für die Errichtung eines Gehweges und einer Wendekehre auf der Nordseite ist nicht möglich, so dass hier im Anschluss an die Fahrbahn nur der Parkstreifen auf öffentlichem Grund entsteht.      
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 
  nein  ja Gesamtkosten 35.000,-- €  nein  ja       € 
Veranschlagung im Haushalt               
  nein  ja bei Hst. 6400.9500 Budget-Nr.       Im  Vwhh  Vmhh 
Wenn nein, Deckungsvorschlag:        Wohnstraßenprogramm: 6400.9500 HR    40.000,-- € (anteilig) 
                                                                                                     

Beteiligte Dienststellen: Zustimmung der Käm 
liegt vor:   

RA  RpA  weitere:        

II. BvA Zur Versendung mit der Tagesordnung 

III. TfA 

 
Fürth, 30.03.2004 
 
 

  
_____________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
 

Tel.:  
 

 


